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L24009 Gemeindebedienstete Wien

65/01 Allgemeines Pensionsrecht

Norm

PensionsO Wr 1995 §9 Abs1;

PG 1965 §9 Abs1 impl;

Rechtssatz

Die von der Behörde zu beantwortende Frage der Zumutbarkeit eines Verweisungsberufes nach § 9 Abs. 1 Wr

PensionsO 1995 ist eine Rechtsfrage, die Frage, in welchem Umfang das medizinische Leistungskalkül den Einsatz des

Beamten überhaupt noch erlaubt, ist eine vom Sachverständigen zu beantwortende Tatsachenfrage.
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